
825 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 
über die Regierungsvorlage (776 der Beila­
gen) : Bundesgesetz, mit dem das Bauern­
Sozialversicherungsgesetz geändert wird 
(9. Novelle zum Bauem-Sozialversicherungs-

gesetz) 

Die gegenständliche Regierungsvorlage enthält 
in erster Linie für den Bereich des BSVG jene 
Änderungen, die in der Regierungsvorlage 774 der 
Beilagen betreffend eine 41. Novelle zum ASVG 
vorgeschlagen werden. 

In diesem Zusammenhang sind im wesentlichen 
folgende Änderungen zu erwähnen: 

Neuregelung der Betriebsnachfolgerhaftung; 
Verbesserung der Dotierungsmöglichkeit für 
den Unterstützungsfonds in der Kranken-, 
Unfall- und Pensionsversicherung; 
Ausschluß des Rückforderungsrecht~s des Ver­
sicherungsträgers, wenn er erkennen mußte, 
daß eine Leistung zu Unrecht erbracht worden 
ist; 
Klarstellungen im Zusammenhang mit der Pen­
sionsreforriJ.; 
Verbesserungen des Ausgleichszulagenrechtes 
durch Milderung der pauschalierten Anrech­
nung des Unterhaltes und des Ausgedinges; 
gesetzliche Absicherung der satzungsmäßigen 
Ermächtigung für Obmannverfügungen bei 
Gefahr in Verzug; 

Zu den Neuregelungen, die spezielle Änderun­
gen des BSVG betreffen, gehört vor allem die 
Begründung des Anspruches auf Witwen(Wit­
wer)pension und die Ausnahme vom gänzlichen' 
Ruhen auch dann, wenn die Übernahme des 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes schon zu Leb­
zeiten des Ehegatten teilweise oder zur Gänze 
übergeben und nach dem Tod des Ehegatten wei­
tergeführt wird. Eine weitere Änderung hat die 
Erleichterung bei der Leistung des Kostenanteiles 
im Falle der AnstaltspfIege zum Inhalt. 

Kräutl 

Berichterstatter 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit­
zung vom 5. Dezember 1985 in Verhandlung 
genommen. An der Debatte beteiligten sich die 
Abgeordneten Dr. H a f n e rund Gabrielle 
T r a x I e r sowie der Bundesminister für soziale 
Verwaltung D a 11 i ng e r. Von den Abgeordneten 
K r ä u tl und Hin t e r m a y e r wurde ein 
gemeinsamer Abänderungsantrag betreffend 
Art. III Abs. 8 gestellt. Vom Abgeordneten Dr. 
H a f n e r wurden Abänderungsanträge betreffend 
Art. I Z 3 lit. b, Z 17 lit. bund Z 29 lit. b gestellt. 

. Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage unter Berücksichtigung des oben erwähnten 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Kr ä u t I 
und Hin t e r m a y e r mit Stimmenmehrheit 
angenommen. Die Abänderungsanträge des Abge­
ordneten Dr. H a f n erfanden keine Mehrheit. 

Zu der vom Ausschuß beschlossenen Abände­
rung gegenüber der Regierungsvorlage wird fol­
gendes bemerkt: 

Die Finanzlandesdirektion für Tirol und die 
Finanzlandesdirektion für Vorarlberg haben rück­
wirkend ab 1. Jänner 1985 für die Zollausschlußge­
biete Jungholz und Mittelberg den Wert der freien 
Station (einschließlich Wohnung, Beleuchtung und 
Beheizung) mit monatlich 334 DM festgesetzt. 

Die vorgeschlagene Änderung der Novelle dient 
der Anpassung der Novelle an den Inhalt der oben 
wiedergegebenen finanzbehördlichen Kundma­
chung. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für soziale Verwaltung somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem a n g e s chi 0 s sen e n "/. 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1985 12 05 

Hesoun 

Obmann 
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2 825 der Beilagen 

Bundesgesetz vom :XXXXXXXX:XXX, 
mit dem das Bauem-Sozialversicherungsgesetz 
geändert wird (9. Novelle zum Bauem-Sozial­

versicherungs gesetz ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBI. 
Nr. 559/1978, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 684/1978, BGBl. Nr. 53211979, BGBl. 
Nr. 587/1980, BGBl. Nr. 284/1981, BGBl. Nr. 
590/1981, BGBl. Nr. 649/1982, BGBl. Nr. 
384/1983, BGBl. Nr. 59211983, BGBl. Nr. 
486/1984 und BGBl. Nr. 205/1985 wird geändert 
wie folgt: 

l. Im § 2 Abs. 1 Z 1 wird der Ausdruck "des 
Landarbeitsgesetzes vom 2. Juni 1948, BGBl: 
Nr. 140," durch den Ausdruck "des Landarbeitsge­
setzes 1984, BGBI. Nr. 287," ersetzt. 

2. a) § 2 a Abs. 1 Z 3 lautet: 

,,3. als Bezieher einer Geldleistung nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 bzw. nach 
dem Sonderunterstützungsgesetz, BGBl. 
Nr.64211973, in der Krankenversicherung nach 
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz versi­
chert ist oder Anspruch auf Kranken- oder 
Wochengeld aus der Krankenversicherung nach 
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz hat, 
auch wenn die,ser Anspruch ruht, oder" 

b) Im § 2 a Abs. 1 Z 5 wird der Ausdruck 
"Pflichtversicherung nach Z 1" durch den Aus­
druck "Pflichtversicherung nach Z 1 bzw. nach 
Z 3" ersetzt. 

3. a) § 5 Abs. 2 Z 2 lautet: 

,,2. Personen und deren Ehegatten, denen (für 
die) durch eine eigene Krankenfürsorgeeinrichtung 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers minde­
stens die Leistungen der Krankenversicherung 
öffentlich Bediensteter gesichert sind;" 

b) § 5 Abs. 2 Z 4 letzter Satz lautet: 

"Hiebei kommt jedoch nur ein Ehegatte in 
Betracht, der nicht dem im § 78 Abs. 6 angeführten 
Personenkreis angehört." 

4. a) § 8 Abs: 1 erster Satz lautet: 

"Personen, die aus der Pflichtversicherung nach 
diesem Bundesgesetz >ausscheiden, können sich, 
solange sie ihren Wohnsitz im Inland haben und 
nicht 'nach diesem oder einem anderen Bundesge­
setz in der Krankenversicherung pflichtversichert 
sind, weiterversichern, wenn sie in den vorangegan­
genen zwölf Monaten mindestens 26 Wochen oder 
unmittelbar vorher mindestens sechs Wochen nach 
diesem oder einem anderen Bundesgesetz kranken­
versichert waren." 

b) Im § 8 Abs. 3 letzter Satz wird der Ausdruck 
"des gerichtlichen Urteiles" durch den Ausdruck 
"der gerichtlichen Entscheidung" ersetzt. 

5. Im § 12 Abs. 4 Z 1 wird der Ausdruck ,,§ 11 
Abs. 2" durch den Ausdruck ,,§ 11 Abs. 3" ersetzt. 

6. § 31 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Über den Betrag gemäß Abs. 3 hinaus leistet 
der Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in 
der Höhe des Betrages, um den 100,5 vH der Auf­
wendungen die Erträge übersteigen. Hiebei sind bei 
den Aufwendungen die Ausgleichszulagen und die 
außerordentlichen Zuschüsse des Dienstgebers zur 
Rückstellung für Pensionszwecke, bei den Erträgen 
der Bundesbeitrag und die Ersätze für Ausgleichs­
zulagen außer Betracht zu lassen." 

7. a) § 38 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Wird ein Betrieb übereignet, so haftet der 
Erwerber für Beiträge, die sein Vorgänger zu zah­
len gehabt hätte, unbeschadet der fortdauernden 
Haftung des Vorgängers sowie der Haftung des 
Betriebsnachfolgers nach § 1409 ABGB unter 
Bedachtnahme auf § 1409 a ABGB und der Haf­
tung des Erwerbers nach § 25 des Handelsgesetz­
buches für die Zeit von höchstens zwölf Monaten 
vom. Tag des Erwerbes zurückgerechnet. Im Fall 
einer Anfrage beim Versicherungsträger haftet er 
jedoch nur mit dem Betrag, der ihm als Rückstand 
ausgewiesen worden ist." 

b) Dem § 38 werden folgende Abs. 3 bis 8 ange­
f~gt: 

,,(3) Abs. 2 gilt nicht bei einem Erwerb aus einer 
Konkursmasse oder im Zuge eines V ollstreckungs­
verfahrens. 
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825 der Beilagen 3 

(4) Geht der Betrieb auf 

1. einen Angehörigen des Betriebsvorgängers 
gemäß Abs. 5, 

2. eine am Betrieb des Vorgängers wesentlich 
beteiligte Person gemäß Abs. 6 oder 

3. eine Person mit wesentlichem Einfluß auf die 
Geschäftsführung des Betriebsvorgängers (zB 
Geschäftsführer, leitender Angestellter, Prokurist) 

über, so haftet dieser Betriebsnachfolger ohne 
Rücksicht auf das dem Betriebsübergang zugrunde 
liegende Rechtsgeschäft wie ein Erwerber gemäß 
Abs. 2, solange er nicht nachweist, daß er die Bei­
tragsschulden nicht kannte bzw. trotz seiner Stel­
lung im Betrieb des Vorgängers nicht kennen 
konnte. 

(5) Angehörige gemäß Abs. 4 Z 1 sind: 

1.' der Ehegatte; 

2. die Verwandten in gerader Linie und die Ver­
wandten zweiten und dritten Grades in der Seiten­
linie, und zwar auch dann, wenn die Verwandt­
schaft auf einer unehelichen Geburt beruht; 

3. die Verschwägerten in gerader Linie und die 
Verschwägerten zweiten Grades in der Seitenlinie, 
und zwar auch dann, wenn die Schwägerschaft auf 
einer unehelichen Geburt beruht; 

4. die Wahl(Pflege)eltern und die Wahl-
(Pflege)kinder; . 

5. der Lebensgefährte; 

6. unbeschadet der Z 2 die im § 32 Abs.2 der 
Konkursordnung genannten Personen. 

(6) Eine Person ist an einem Betrieb wesentlich 
beteiligt, wenn sie zu mehr als einem Viertel Anteil 
am Betriebskapital hat. Bei der Beurteilung des 
Anteiles am Betriebskapital ist der wahre wirt­
schaftliche Gehalt und nicht die äußere Erschei­
nungsform des Sachverhaltes maßgebend. Die 
§§ 22 bis 24 der Bundesabgabenordnung sind sinn­
gemäß anzuwenden. 

(7) Stehen Wirtschaftsgüter, die einem Betrieb 
dienen, nicht im Eigentum des Betriebsinhabers, 
sondern im Eigentum einer der im Abs. 4 genann­
ten Personen, so haftet der Eigenturner der Wirt­
schaftsgüter mit diesen Gütern für die Beiträge, 
solange er nicht nachweist, daß er die Beitrags­
schulden nicht kannte bzw. trotz seiner Stellung im 
Betrieb nicht kennen konnte. 

(8) Die zur Vertretung juristischer Personen 
berufenen Personen und die gesetzlichen Vertreter 
natürlicher Personen haften im Rahmen ihrer Ver­
tretungsmacht neben den durch sie vertretenen Bei­
tragsschuldnern für· die von diesen zu entrichten­
den Beiträge insoweit, als die Beiträge aus Ver­
schulden des Vertreters nicht bei Fälligkeit entrich­
tet wurden." 

8. a) § 39 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Das Recht auf Feststellung der Verpflichtung zur 
Zahlung von Beiträgen verjährt binnen zwei Jahren 
vom Tag der Fälligkeit der Beiträge." 

b) § 39 Abs. 2 wird aufgehoben. 

9. § 40 lautet: 

"Rückforderung ungebührlich entrichteter Beiträge 

§ 40. (1) Zu Ungebühr entrichtete Beiträge kön­
nen, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt 
wird, zurückgefordert werden. Das Recht auf 
Rückforderung verjährt nach Ablauf von drei Jah­
ren nach deren Zahlung. Der Lauf der Verjährung 
des Rückforderungsrechtes wird durch Einleitung 
eines Verwaltungsverfahrens zur Herbeiführung 
einer Entscheidung, aus der sich die Ungebührlich­
keit der Beitragsentrichtung ergibt, bis zu einem 
Anerkenntnis durch den Versicherungsträger bzw. 
bis zum Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung 
im Verwaltungsverfahren unterbrochen. 

(2) Die Rückforderung von Beiträgen, durch 
welche eine Formalversicherung begründet wurde, 
sowie von Beiträgen zu einer Versicherung, aus 
welcher innerhalb des Zeitraumes, für den Beiträge 
ungebührlich entrichtet worden sind, eine Leistung 
erbracht wurde, ist für den gesamten Zeitraum aus­
geschlossen. Desgleichen ist die Rückforderung 
ausgeschlossen, wenn nach dem Zeitraum,· für den 
Beiträge ungebührlich entrichtet worden sind, eine 
Leistung zuerkannt worden ist und die Beiträge auf 
den Bestand oder das Ausmaß des Leistungsanspru­
ches von Einfluß waren, es sei denn, der zur Lei­
stungserbringung zuständige Versicherungsträger 
hatte die Möglichkeit, im Wege einer Wiederauf~ 
nahme des Verfahrens (§ 69 des Allgemeinen Ver­
waltungsverfahrensgesetzes 1950, BGBI. Nr.l72) 
neuerlich über den Leistungsanspruch zu entschei­
den und konnte die zu Unrecht geleisteten Beträge 
mit Erfolg zur Gänze zurückfordern. 

(3) Wenn statt des VersicherungSträgers, an den 
die Beiträge zu Ungebühr entrichtet worden sind, 
ein anderer Versicherungsträger zur Leistungser­
bringung zuständig war und dem ersteren Versi­
cherungsträger gegenüber dem letzteren ein 
Ersatzanspruch für zu Unrecht erbrachte Leistun­
gen gemäß § 170 zusteht, hat der unzuständige 
Versicherungsträger die ungebührlich entrichteten 
Beiträge ohne Rücksicht auf die Verjährungsfrist 
(Abs. 1) für den gesamten Zeitraum, für den an den 
zuständigen Versicherungsträger nachträglich Bei­
träge zu entrichten sind, an den zuständigen Versi­
cherungsträger zu überweisen. Dem unzuständigen 
Versicherungsträger hat jedoch jener Betrag zu 
verbleiben, der zur Deckung seiner Aufwendungen 
unter Berücksichtigung des Ersatzanspruches nach 
§ 170 erforderlich ist. Der überwiesene Betrag ist 
auf die dem zuständigen Versicherungsträger 
geschuldeten Beiträge anzurechnen. Der zustän-

2 
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4 825 der Beilagen 

dige Versicherungsträger hat einen hiedurch allen­
falls entstehenden Überschuß an Beiträgen dem 
Beitragsschuldner gutzuschreiben bzw., falls dies 
nicht möglich ist, zu erstatten. 

(4) Abs. 2 gilt nicht für Beiträge, die zwar nicht 
zur Gänze ungebührlich, jedoch von einer zu 
hohen Beitragsgrundlage oder unter Anwendung 
eines zu hohen Beitragssatzes entrichtet worden 
sind, sofern innerhalb des in Betracht kommenden 
Zeitraumes nur solche Leistungen erbracht wurden, 
die auch dann, wenn die Beiträge in richtiger Höhe 
entrichtet worden wären, im gleichen Ausmaß 
gebührt hätten. 

(5) Die Rückforderung ungebührlich entrichteter 
Beiträge steht dem Beitragsschuldner (§ 33 Abs. 2), 
in den Fällen des § 2 Abs. 5 un.d § 3 Abs. 3 der Ver­
lassenschaft zu." 

10. § 42 Abs. 2 und 3 lauten: 

,,(2) Dem Unterstützungsfonds können 

1. für den Bereich der Krankenversicherung bis 
zu 3 vT der Erträge an Versicherungsbeiträgen 
zuzüglich des Beitrages des Bundes nach § 31 
Abs.l, 

2. für den Bereich der Unfallversicherung bis zu 
1 vT der Erträge an Versicherungsbeiträgen nach 
§ 30 Abs. 1, 3 und 6 zuzüglich des Beitrages des 
Bundes nach § 31 Abs. 5, 

3. für den Bereich der Pensionsversicherung bis 
zu 1,25 vT der Erträge an Versicherungsbeiträgen 
zuzüglich des Beitrages des Bundes nach § 31 
Abs.3 

überwiesen werden. 

(3) Überweisungen nach Abs. 2 dürfen nur inso­
weit erfolgen, daß die Mittel des Unterstützungs­
fonds am Ende des Geschäftsjahres 

1. im Bereich der Krankenversicherung den 
Betrag von 15 vT der in Abs.2 Z 1 bezeichneten 
Erträge, 

2. im Bereich der Unfallversicherung 15 vT der 
in Abs. 2 Z 2 bezeichneten Erträge, 

3. im Bereich· der Pensionsversicherung 2,5 vT 
der in Abs. 2 Z 3 bezeichneten Erträge 

nicht übersteigen." 

11. § 51 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Pensionen aus der Pensionsversicherung fal-
knan: . 

1. Hinterbliebenenpensionen, mit Ausnahme sol­
cher nach einem Pensionsempfänger, fallen mit 
Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen an, wenn 
der Antrag binnen sechs Monaten nach Erfüllung 
der Voraussetzungen gestellt wird. Hinterbliebe­
nenpensionen nach einem Pensionsempfänger fal­
len unter der gleichen Voraussetzung mit dem dem 

Versicherungsfall folgenden Monatsersten an. 
Wird der Antrag auf die Pension erst nach Ablauf 
dieser Frist gestellt, so fällt die Pension erst mit 
dem Tag der AntragsteIlung an. Die Antragsfrist 
verlängert sich bei Waisen pensions berechtigten um 
die Dauer eines Verfahrens zur Feststellung der 
Vaterschaft und beginnt bei Waisenpensionsberech­
tigten, die erst nach dem Eintritt des Versiche­
rungsfalles geboren werden, mit dem Tag der 
Geburt. Bei nachträglicher amtlicher Feststellung 
des Todestages beginnt die Antragsfrist erst mit 
dem Zeitpunkt dieser Feststellung. 

2. Alle übrigen Pensionen fallen mit Erfüllung 
der Anspruchsvoraussetzungen an, wenn sie auf 
einen Monatsersten fällt, sonst mit dem der Erfül­
lung der Voraussetzungen folgenden Monatser­
sten, sofern die Pension binnen einem Monat nach 
Erfüllung der Voraussetzungen beantragt wird. 
Wird der Antrag auf die Pension erst nach Ablauf 
dieser Frist gestellt, so fällt die Pension mit dem 
Stichtag an." 

12. Dem § 56 Abs. 3 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"Als Erwerbseinkommen im Sinne des Abs. 1 gelten 
auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügegesetzes, 
BGBI. Nr. 273/1972, bezeichneten Bezüge." 

13. § 57 Abs. 2 erster Satz lautet: 

"Abs. 1 ist auf Witwen(Witwer)pensionen nicht 
anzuwenden, wenn die die Pflichtversicherung 
nach diesem Bundesgesetz begründende Erwerbstä­
tigkeit ausschließlich in der Führung eines 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes besteht, den 
der verstorbene Betriebsinhaber im Zeitpunkt sei­
nes Todes geführt hatte oder dessen Führung er 
schon vorher seinem Ehegatten ganz oder teilweise 
übertragen hat und wenn er in der Folge einen 
bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf eine 
Erwerbsunfähigkeitspension nach § 123 gehabt 
hat." 

14. § 67 Abs. 1 Z 3 lautet: 

,,3. von Versicherungsträgern gewährte V or­
schüsse (§ 368 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversi­
cherungsgesetzes ) ;" 

15. § 72 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Das Recht auf Rückforderung nach Abs. 1 
a) besteht nicht, wenn der Versicherungsträger 

zum Zeitpunkt, in dem er erkennen mußte, 
daß die Leistung zu Unrecht erbracht wor­
den ist, die für eine bescheidmäßige Feststel­
lung erforderlichen Maßnahmen innerhalb 
einer angemessenen Frist unterlassen hat; 

b) verjährt binnen drei Jahren nach dem Zeit­
punkt, in dem dem Versicherungsträger 
bekannt geworden ist, daß die Leistung zu 
Unrecht erbracht worden ist." 
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16. a) § 78 Abs. 2 Z 1 lautet: 

,,1. der Ehegatte 
a) eines gemäß § 2 Pflichtversicherten, sofern er 

seinen Lebensunterhalt überwiegend aus dem 
Ertrag des land(forst)wirtschaftlichen Betrie­
bes bestreitet, 

b) eines gemäß § 4 Z 1 Pflichtversicherten und 
der Ehegatte eines gemäß § 8Weiterversi­
cherten unter der weiteren Voraussetzung 
des Abs. 6," 

b) Im § 78 Abs. 5 erster Satz entfallen die Worte 
"gemäß Abs. 2 bzw.". 

c) § 78 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Die in Abs. 2 Z 1 genannten Personen gel­
ten nur als Angehörige, soweit es sich nicht um eine 
Person handelt, die 

a) im § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die 
Sozialversicherung freiberuflich selbständig 
Erwerbstätiger, BGBL Nr. 624/1978, ange­
führt ist oder 

b) eine Pension nach dem in lit. a genannten 
Bundesgesetz bezieht." 

17. a) § 80 Abs. 3 lit. a lautet: 
"a) bei Leistungen gemäß den §§ 81, 82, 82 a,97 

und 101;" 

b) § 80 Abs. 3 lit. c lautet: 
"c) sobald die in einem Zeitraum von zwölf 

Monaten begonnenen Zeiten der Anstalts­
pflege die Dauer von vier Wochen, gerechnet 
vom Tag der ersten Einweisung, überstei­
gen;" 

c) Im § 80 Abs. 3 wird der Punkt am Ende der 
lit. d durch einen Strichpunkt ersetzt; als lit. e wird 
angefügt: 

"e) bei einer aus dem Versicherungsfall der Mut­
terschaft gewährten Anstaltspflege." 

d) Im § 80 Abs. 4 wird der Strichpunkt am Ende 
der lit. c durch einen Punkt ersetzt; lit. d wird auf­
gehoben. 

18. § 82 a Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Der Versicherungsträger hat unbeschadet seiner 
anderweitigen gesetzlichen Aufgaben sonstige 
Maßnahmen zur Erhaltung der Volksgesundheit 
durchzuführen. " 

19. Im § 103 Abs. 1 wird der Strichpunkt am 
Ende der Z 1 lit. b durch einen Beistrich ersetzt; als 
lit. c wird angefügt: 

"c) die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosig­
keit (§ 122 a);" 

20. a) § 107 Abs. 1 Z 2 lit. c lautet: 
"c) aufgrund der Bestimmungen des Wehrgeset­

zes 1978 ordentlichen oder außerordentli­
chen Präsenzdienst - ausgenommen Zeiten 
einer Pflichtversicherung gemäß § 8 Abs. 1 
Z 5 des Allgemeinen Sozialversicherungsge-

setzes oder aufgrund der Bestimmungen 
des Zivildienstgesetzes ordentlichen oder 
außerordentlichen Zivildienst geleistet hat;" 

b) § 107 Abs. 1 Z 4 lautet: 

,,4. Zeiten, während derer der Versicherte Über­
gangs geld gemäß § 156 dieses Bundesgesetzes, 
gemäß § 199 bzw. § 306 des Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgesetzes oder gemäß § 164 des Gewerbli­
chen Sozialversicherungsgesetzes bezogen hat;" 

c) Im § 107 Abs. 4 lit. a wird der Ausdruck "Bau­
ern-Sozialversicherungsgesetz" durch den Aus­
druck "Bauern-Pensionsversicherungsgesetz" er­
setzt. 

21. a) Im § 111 Abs.2 lit. b wird der Ausdruck 
,,24. Lebensjahr" durch den Ausdruck ,,27. Lebens­
jahr" ersetzt. 

b) Im § 111 Abs. 3 Z 1 lit. b wird der Ausdruck 
"um jeweils ein Monat" durch den Ausd~ck "um 
jeweils einen Monat" ersetzt. 

c) Im § 111 Abs. 3 Z 2 wird der Ausdruck "aus 
dem Versicherungsfall des Alters" durch den Aus­
druck "aus einem Versicherungsfall des Alters" 
ersetzt. 

22. § 113 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Für die Ermittlung der Bemessungszeit 
kommen die letzten 120 Versicherungsmonate im 
Sinne des § 110 in Betracht, die vor dem Kalender­
jahr liegen, in das der Bemessungszeitpunkt fällt. 
Bemessungszeitpunkt ist der Stichtag (§ 104 
Abs.2)." 

23. Im § 117 wird der Punkt am Ende durch 
einen Strichpunkt ersetzt; folgender Halbsatz wird 
angefügt: 

"hiebei sind Erhöhungen der Bemessungsgrundlage 
nach § 180 des Allgemeinen Sozialversicherungsge­
setzes zu berücksichtigen." 

24. § 121 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

"Eine Pflichtversicherung aufgrund einer Beschäfti­
pung als Hausbesorger im Sinne des Hausbesorger­
gesetzes und eine Pflichtversicherung aufgrund 
eines am Stichtag bereits beendeten Beschäfti­
gungsverhältnisses, aus dem dem (der) Versicherten 
noch ein Anspruch auf Kün.digungsentschädigung 
oder ein Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld 
anstelle von Kündigungsentschädigung zusteht, 
haben hiebei außer Betracht zu bleiben." 

25. Nach § 122 wird ein § 122 a mit folgendem 
Wortlaut eingefügt: 

"Vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit, 

§ 122 a. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspen­
sion bei Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte 
nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn die 
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Wartezeit erfüllt ist (§ 111), der (die) VersIcherte 
am Stichtag (§ 104 Abs.2) nicht selbständig 
erwerbstätig ist, die weitere Voraussetzung des 
§ 121 Abs.2 erfüllt hat und innerhalb der letzten 
15 Monate vor dem Stichtag (§ 104 Abs. 2) minde­
stens 52 Wochen wegen Arbeitslosigkeit eine Geld­
leistung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen 
hat, für die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit. 
Dem Bezug von Geldleistungen aus der Arbeitslo-
senversicherung stehen gleich ' 

1. das Vorliegen einer neutralen Zeit gemäß 
§ 234 Abs. 1 Z 2 des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes, 

2. eine Ersatzzeit gemäß § 227 Z 6 des Allgemei­
nen Sozialversicherungsgesetzes, 

3. ein Zeitraum von höchstens neun Monaten, 
für den eine Vergütung aus Anlaß der BeendigunK 
des Dienstverhältnisses (§ 49 Abs. 3 Z 7 des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes) gewährt wird, 

4. Zeiten der Arbeitslosigkeit, für die Kündi­
gungsentschädigung gebührt, 

. 5. Zeiten des Bezuges von Überbrückungshilfe 
nach dem Überbrückungshilfegesetz. 

Bd der Feststellung der Voraussetzungen für einen 
solchen Anspruch haben jedoch Beitragsmonate 
der freiwilligen Versicherung für die Erfüllung der 
Wartezeit außer Ansatz zu bleiben. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 
. weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän­
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt; 
eine Erwerbstätigkeit, aufgrund derer ein Erwerbs­
einkommen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 
lit. c des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
jeweils in Betracht kommende Monatseinkommen 
nicht übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Ist 
die Pension aus diesem Grund weggefallen und 
endet die Erwerbstätigkeit, so lebt die Pension auf 
die dem Träger der Pensionsversicherung erstattete 
Anzeige über das Ende der Erwerbstätigkeit im frü­
her gewährten Ausmaß mit dem dem Ende der 
Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf." 

26. a) Im § 124 Abs. 2 wird der Ausdruck "durch 
mehr als. 60 Kalendermonate" durch den Ausdruck 
"durch mindestens 60 Kalendermonate" ersetzt. 

b) Dem § 124 Abs. 2 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"Hiebei sind, soweit· nicht ganze Kalendermonate 
dieser Erwerbstätigkeit vorliegen, jeweils 30 Kalen­
dertage zu einem Kalendermonat zusammenzufas­
sen." 

c) § 124 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Wurden dem (der) Versicherten Maßnah­
men der Rehabilitation gewährt, durch die das im 
§ 149 Abs. 3 angestrebte Ziel erreicht worden ist, so 
gilt er (sie) auch als erwerbsunfähig im Sinne des 

Abs.2, wenn seine (ihre) persönliche Arbeitslei­
stung zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwen­
dig war und er (sie) infolge von Krankheit oder 
anderen Gebrechen oder Schwäche seiner (ihrer) 
körperlichen oder geistigen Kräfte dauernd außer­
stande ist, jener selbständigen Erwerbstätigkeit 
nachzugehen, zu der die Rehabilitation den Versi­
cherten (die Versicherte) befähigt hat und die er 
(sie) zuletzt durch mindestens 36 Kalendermonate 
ausgeübt hat. Abs. 2 letzter Satz gilt entsprechend." 

27. a) Im § 131 Abs. 1 wird der Ausdruck "Abs. 2 
und 4" durch den Ausdruck ,,Abs. 2 und 3" ersetzt. 

b) § 131 Abs.2 lautet: 

,,(2) Die Summe der Hundertsätze nach Abs. r­
und nach § 130 Abs. 2 in Verbindung mit § 130 
Abs. 3 darf einen Grenzhundertsatz nicht überstei­
gen; dieser beträgt bei Vorliegen von weniger als 
61 Versicherungsmonaten 27. Er erhöht sich für 
jeden weiteren Versicherungsmonat ab dem 
61. Monat um 0,1, darf jedoch 57 nicht überstei­
gen." 

Der bisherige Abs. 3 erhält die Bezeichnung 4. 

d) § 131 Abs. 4 (alt) wird aufgehoben. 

28. Im § 136 Abs. 1 lit. c wird der Ausdruck 
. ,,(§ 131 Abs. 2)" durch den Ausdruck ,,(§ 130 

Abs. 2)" ersetzt. 

29. a) § 140 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

"Für die Bewertung der Sachbezüge gilt, soweit 
nicht Abs. 7 anzuwenden ist, die Bewertung für 
Zwecke der Lohnsteuer mit der Maßgabe, daß als 
Wert der vollen freien Station der Betrag von 
2 040 S heranzuziehen ist; an die Stelle dieses 
Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erst­
mals ab 1. Jänner 1987, der unter Bedachtnahme 
auf § 47 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 45) 
vervielfachte Betrag." 

b) § 140 Abs. 12 zweiter Satz lautet: 

"In diesem Produkt der Anpassungsfaktoren ist 
jedoch 

c) § 131 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Liegt der Stichtag (§ 104 Abs.2) vor der 
Vollendung des 50. Lebensjahres, so sind für die 
Feststellung des Grenzhundertsatzes nach Abs. 2 
den Versicherungsmonaten auch Kalendermonate 
zuzurechnen, die zwischen dem Stichtag und dem 
Monatsersten nach der Vollendung des 50. Lebens­
jahres liegen, soweit der Grenzhundertsatz 57 nicht 
übersteigt." 

1. für das Kalenderjahr 1983 der festgesetzte 
Anpassungsfaktor außer acht zu lassen, 

2. für das Kalenderjahr 1984 nur der um 0,5 
erhöhte halbe für dieses Kalenderjahr festgesetzte 
Anpassungsfaktor und für das Kalenderjahr 1986 
anstelle des Anpassungsfaktors der Faktor 1,03 zu 
berücksichtigen. " 
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3D. § 142 Abs. 3 letzter Satz lautet: 

"Eine Zurechnung zum Nettoeinkommen unter­
bleibt in dem Ausmaß, in dem die Unterhaltsforde­
rung trotz durchgeführter Zwangsmaßnahmen ein­
schließlich gerichtlicher Exekutionsführung unein­
bringlich oder die Verfolgung eines Unterhaltsan­
spruchs offenbar aussichtslos ist." 

31. Im § 143 Abs.2 wird der Ausdruck ,,§§ 54 
Abs. 3 Z 2, 56, 57 a, 58 und 59" durch den Aus­
druck ,,§§ 56, 57 a, 58' und 59" ersetzt. 

32. § 151 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Als Angehörige gelten der Ehegatte und die 
Kinder im Sinne des § 78." 

33. § 156 Abs. 1 letzter Satz entfällt. 

34. § 169 c Abs. 1 lit. blautet: 
"b) bei einer nicht als Anstaltspflege gewährten 

Krankenbehandlung (Unfallheilbehandlung) 
ohne Rücksicht auf den Eintritt der Arbeits­
fähigkeit für jeden Kalendertag des Behand­
lungszeitraumes, soweit jedoch zwischen den 
einzelnen ärztlichen Behandlungen mehr als 
13 Kalendertage liegen, für jeden Behand­
lungstag ein Betrag in der Höhe von 25 vH 
des 360.. Teiles der nach § 181 Abs. 2 des All­
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes jeweils 
in Betracht kommenden Bemessungsgrund­
lage für die; gemäß § 3 dieses' Bundesgesetzes 
in der Unfallversicherung Pflichtversicherten. 
Eine geschlossene Behandlungszeit, für die 
die K<?sten der nicht als Anstaltspflege 
gewährten Krankenbehandlung (Unfallheil­
behandlung) nach Kalendertagen abzugelten, 
sind, liegt auch dann noch vor, wenn die 
Behandlung am selben Wochentag der zwei­
ten Woche stattfindet." 

35. § 173 Abs. 3 erster Satz lautet: 

"Wird ein Pensionsberechtigter auf Kosten eines 
Trägers der Sozialhilfe in' einem Alters (Sie­
chen)heim oder Fürsorgeerziehungsheim, einer 
Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Geistes­
kranke, einer Trinkerheilstätte oder einer ähnlichen 
Einrichtung bzw. außerhalb einer dieser Einrich­
tungen im Rahmen eines Familienverbandes oder 
auf einer von einem Träger der öffentlichen Wohl­
fahrtspflege oder von einer kirchlichen oder ande­
ren karitativen Vereinigung geführten Pflegestelle 
verpflegt, so geht für die Zeit dieser Pflege der 
Anspruch auf Pension (einschließlich allfälliger 
Zulagen und Zuschläge) bis zur Böhe der Ver­
pflegskosten, höchstens jedoch bis zu 80. vB, wenn 
der Pensions berechtigte aufgrund einer gesetzli­
chen Verpflichtung für den Unterhalt eines Ange­
hörigen zu sorgen hat, bis zu 50. vB dieses Anspru­
ches auf den Träger der Sozialhilfe über." 

36. § 183 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Die örtliche Zuständigkeit der Landesstelle 
richtet sich nach dem Wohnsitz des Versicherten 

im Inland, in Ermangelung eines solchen nach dem 
(letzten) Betriebssitz im Inland." 

37. Dem § 185 Abs. 5 wird folgender Satz ange­
fügt: 

,,§ 72 Abs. 4 gilt entsprechend." 

38. Dem § 213 werden folgende Abs.4 und 5 
angefügt: 

,,(4) Durch die Satzung des Versicherungsträgers 
kann vorgesehen werden, daß Angelegenheiten, die 
in den Wirkungsbereich der Hauptversammlung, 
des Vorstandes oder eines durch die Satzung 
errichteten ständigen Ausschusses fallen, bei Gefahr 
im Verzug zur Abwendung eines dem Versiche­

'rungsträger drohenden Schadens bzw. zur Siche­
rung eines dem Versicherungsträger entgehenden 
Vorteiles vorläufig durch Verfügung des Obman­
nes zu regeln sind, wenn der in Betracht kom­
mende Verwaltungskörper nicht rechtzeitig zusam­
mentreten kann. Die Verfügungen sind im Einver­
nehmen mit den Stellvertretern des Obmannes zu 
treffen, bei ihrer Abwesenheit oder ihrer Verhinde­
rung auch ohne deren Mitwirkung. Der Obmann 
hat in derartigen Fällen vom zuständigen Verwal­
tungskörper die nachträgliche Genehmigung einzu­
holen. 

(5) In Angelegenheiten, die in den Wirkungs­
kreis des Landesstellenausschusses fallen, gilt Abs. 4 
entsprechend mit der Maßgabe, daß die dort 
bezeichneten Befugnisse des Obmannes dem V or­
sitzenden des betreffenden Verwaltungskörpers 
zustehen. " 

39. Nach § 235 wird ein § 235 a mit folgendeIl). 
Wortlaut eingefügt: 

"Sonderbestimmung für Zollausschlußgebiete 

§ 235 a. Zur Durchführung der Sozialversiche­
rung in Zollausschlußgebieten kann der Bundesmi­
nister für soziale Verwaltung das Nähere, wie ins­
besondere die Festsetzung von Schillingbeträgen in 
Beträgen inder jeweils im Zollausschlußgebiet gel­
tenden Fremdwährung unter Berücksichtigung des 
Kursverhältnisses und des Verhältnisses der Kauf­
kraft der Fremdwährung zur inländischen Wäh­
rung, durch Verordnung regeln." 

Artikel 11 

Übergangsbestimmungen 

(1) Die Bestimmungen des § 40. des Bauern­
'Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. I Z 9 gelten auch für noch nicht verjährte 
Rückforderungen, die vor dem 1. Jänner 1986 ent­
standen sind. 

(2) Die Bestimmungen der §§ 51 Abs.2, 10.7 
Abs. 1 Z 4 und 111 Abs. 2 lit. b des Bauern-Sozial­
versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z 11, 20. lit. bund 21 lit. a sind nur anzuwenden, 
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. wenn der Stichtag nac~dem 31. Dezember 1985 
liegt. 

(3) Der Anspruch auf die Leistungen der Kran­
kenversicherung für Personen, die am 31. Dezem­
ber 1985 als Angehörige gelten, nach den Bestim­
mungen des § 78 Abs. 6 des Bauern-Sozialversiche- ' 
rungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 16 lit. c 
aber nicht mehr als Angehörige gelten, bleibt auch 
über das Ende der Angehörigeneigenschaft auf­
recht, solange die Voraussetzungen für den am 
31. Dezember 1985 bestandenen Leistungsanspruch 
gegeben sind. . 

(4) Die Bestimmungen der §§ 121 Abs. 1, 122 a 
und 124 Abs.2 und 3 des Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 24, 25 
und 26 sind nur auf Versicherungsfälle anzuwen­
den, in denen der Stichtag nach dem' 31. Dezem- -
ber 1985 liegt. 

(5) Die Bestimmung des § 131 des Bauern­
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. I Z 27 ist nur auf Versicherungsfälle anzuwen­
den, in denen der Stichtag nach dem 31. Dezem­
ber 1984 liegt. 

(6) § 140 Abs. 12 des Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 29 lit. b 
ist nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in 
denen der Stichtag der Pension, zu der die Aus­
gleichszulage gewährt werden soll, nach dem 
31. Dezember 1985 liegt. Er gilt nicht fur Hinter­
bliebenenpensionen, deren Stichtag zwar nach dem 
31. Dezember 1985' liegt, die aber nach einer Pen­
si on anfallen, deren Stichtag vor dem' 1. Jän­
ner 1986 gelegen ist. 

(7) Soweit nach Abs. 6 § 140 Abs. 12 des Bauern­
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. I Z 29 lit. b nicht anzuwenden ist, ist eine Ver­
vielfachung , der Einkommensbeträge unter 
Bedachtnahme auf § 47 des Bauern-Sozialversiche-' 
rungsgesetzes für das Kalenderjahr 1986 nur mit 
dem Faktor 1,03 vorzunehmen. 

Artikel 111 

Schlußbestimmungen 

(1) Im Art. II Abs. 1 der 8. Novelle zum Bauern­
Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 486/1984, 
wird der Ausdruck ,,Art. I Z 2 lit. b" durch den 
Ausdruck "Art. I Z 3 lit. b" ersetzt. 

(2) Im Art. 11 Abs. 3 der 8. Novelle zum Bauern­
Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 486/1984, 
wird der Ausdruck ,,114 Abs. 1,2 und 3" durch den 
Ausdruck ,,114 Abs. 3" ersetzt. 

(3) Im Art. II Abs. 7 der 8. Novelle zum Bauern-
Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 486/1984, 
entfällt der letzte Satz. 

(4) Im Art. 11 Abs. 8 der 8. Novelle zum Bauern-
Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 486/1984, 
entfällt der letzte Satz. 

(5) Im Art. II Abs. 9 der 8. Novelle zum Bauern­
Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 486/1984, 
wird der Ausdruck ,,§ 136 Abs. 1 letzter Satz des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes" durch den 
Ausdruck ,,§ 136 Abs. 1 vorletzter und letzter Satz 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes" ersetzt. 

(6) Dem Art. II Abs. 14 der 8. Novelle zum 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr.486/ 
1984, wird folgendes angefügt: 

"Bei der Festsetzung der Aufteilungsschlüssel nach 
§ 447 g Abs. 8 des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes für das Geschäftsjahr 1987 ist dieser 
Betrag bei den Erträgen der Pensionsversicherung 
außer Betracht zu lassen." 

(7) § 123 Abs. 3 des Bauern-Sozialversicherungs­
gesetzes gilt entsprechend auch für einen Bezieher 
einer Pension aus dem Versicherungsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit nach dem Allgemei­
nen Sozialversicherungsgesetz bzw. der dauernden 
Erwerbunfähigkeit nach dem Gewerblichen Sozial­
versicherungsgesetz oder dem Bauern-Sozialversi­
cherungsgesetz, ohne daß ihm Maßnahmen der 
Rehabilitation gewährt worden sind, sofern er wäh­
rend des Anspruches auf diese Pension mindestens 
36 Beitragsmonate der Pflichtversicherung nach 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz durch eine' 
Erwerbstätigkeit erworben hat und er infolge von 
Krankheit oder anderen Gebrechen oder Schwäche 
seiner körperlichen oder geistigen Kräfte dauernd 
außerstande ist, dieser Erwerbstätigkeit nachzuge­
hen. 

(8) § 140 Abs. 3 des Bauern-Sozialversicherungs­
gesetzes in der Fassung des Art. I Z 29 lit. a ist mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß in den Zollaus­
schlußgebieten Jungholz und Mittelberg anstelle 
des Betrages von 2040 S der Betrag von 334 DM 
heranzuziehen ist. 

Artikel IV 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgen­
den nichts anderes bestimmt wird, am 1. Jän­
ner 1986 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft: 

1. rückwirkend mit 1. Jänner 1984 Art. I Z 20 
lit. a und Art. III Abs. 7 j 

2. rückwirkend mit 1. Jänner 1985 Art. I Z 21 
Et. bund c, 23, 27, 28, 31 und Art. III Abs. 1, 2, 5 
und 6. 
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Artikel V 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
betraut: 

1. hinsichtlich der Bestimmungen des § 31 des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung 
des Art. I Z 6 der Bundesminister für soziale Ver-

waltung im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen; 

2. hinsichtlich der Bestimmungen des § 131 des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung 
des Art. I Z 27 der Bundesminister für soziale Ver­
waltung im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Familie, Jugend und Konsumentenschutz; 

3. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 
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